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Ok npfrtscbaftllclK und baitdel$t>olimc&e
Begründung des neuen sdweiztristttu

8«neralzollfarif$.
(Sîu§ bet Säotfäjaft beä SBunbe§sate§.)

©in Übergang p ber auSgefprodjenen ©chutjgoü»
politic bel übrigen ©uropa roar unb tfi für bie ©chroeig
unmöglich nact} bem gangen ©fjarafter ihrer SSBtrtfchaji,
bei ber bte mit ber 2Mtroirtfc§aft eng »erflochiene @y
portinbuftrie eine mistige Stoße fpielt. ©o rourbe
benn burd) bie ©arifnooeüe »on 1887 unb hie ©enetal*
tarife »on 1891 unb 1902 in ber ©cljroeig ein tpnbelS*
politifdjeS ©pfiem anSgebilbet, ba§ man all baSjentge
ber ßampfgollpolitif p bezeichnen pflegte. ©as
SBefen biefer Jfampfgoßpotitif befielt barin, einen ge
fetjlichen ©eneraltarif mit berart gefietgertett Stnfätjen

p fehaffen, baß er anbern Staaten in feiner unoerän*
berten gorm unbequem, ja unannehmbar tfi. ©er ©a=

rif forbert fo ju llrrterljanblmtgen heraus, bei benen
bann 3«8 um gug gegen Äongeffionen auf bem f«^mci=
getijcbers ©arif Segünfiigungen für bie ©infuht ber
ißrobufte ber fthroeigerifc|en ©jportinbufirie »erlangt
roerben tonnen. ©§ ift dar, baß ein SCarif, ber biefen

3me'J erfüßen roiß, für einen ©roßteil ber ißofitionen
erßebttdje 3oßanfä|e aufroetfen muß, bie an nnb für
fid) ben oorroiegenb an ber Äonfumation intereffierten
SBeoötferungSfreifen hodj freine«, roenn man fish »Wü
»on Anfang an ber Statur be§ ©atif.8 beroußt tfi.

©ie hanbelSpolitifäien ©rfolge MefeS ©pfiemS bürfen
günfiige genannt roerben ; nidji in bem ©tnne günftig,
baß bie ©chroeig in ben Verträgen mit bem SfaSlatib
etroa einfeitig einen SSorteil banongetragen hätte, aber
günftig in ber äMnung, baß e§ gelang, in bie ïpbefl
3oßmauern be§ InStanbeS ^ref^en p legen pgunften
bet roidjtigften fdjroeijerifchen ©pportinbuftrien. Statürtids
mar bie§ nur baburcf) möglich, fö* ^n Qmport
auSlänbifdjer Söaren auf bem fd}mei§erifc^ert ©eneral*
goßtarif ßongeffionen gemacht rourben.

©et ©eneralgoßtarif »on 1902 trägt ben im letzten
33ierteljahrhitnbert ftarf »eränberten SBerbältniffen nidjt
mehr Steclpung nnb muß beëtjaïb, ba er Mnftighta ber
|>anbel§poütif als ©unblage bienen foß, reoibiert roet*
ben. Shin geigt aber bie allgemeine fjanbelêpotitifcfje unb
goßpolitifche ©ntroicîlung, baß aöe Staaten In ber Stern

geftaltung ihrer ©atife ober in ber gefife^una, ihrer 3u=
fcßtäge auf bie alten ©atife in ber Stege! nicht bei einer
iBerücffichtigung ber ißreiSjieigetung flehen geblieben finb,
fonbern ba| teils fisfalifdie 3®ß®< te® ausgesprochene
©chuigtenbengen unbebtngt eine größere Stoße fpielen, als
bei früheren ©atifreoifiooen, ©te »etheerenben finangieHen
SBirfungen bei langen SBeltfrfegeS »eranlaffen ba§ Slus-
lanb, allgemein bie 3oö®tanahmen ftärfer gur ©ecfung
bel giuunzbebarfeë beitragen zu laffen. ©agu fonunt bie

fiärtet betonte ©djußtenbeng für bie nationale ißrobufnon,
©ie macht ftdj in ber Siegel auf bem gangen ©atif gu*
gunften ber lanbroirtfdjaftfichen, gewerblichen »nb inbu*
Stießen ißrobuftion geltenb. Überaß macht ftcO ungroeifeü
haft ein geroiffeS ©treben im ©tnne einer Qrorberung ber
roirtfchafttidjen Stbfd)He|ung unb llna&hängigleit naih
aufjen geltenb, roobet man fiârîerei @eroic|t al§ biStjer
auf - bie ^ösberung ber Qnlanbprobuftion unb beten
®chut| gegen ben 3mPort legt, ©iefe ©enbeng lantt aber
nicht imftanbe fein, bie ©rnnblagen ber fshroeigerifdsen
3Birtf^aft§- unb .ßanbelspotiii! p anbern. ® i e f d) ro e i

gerifthe SGBiïtfd^aft ift in fiarîerem SJtafje auf
ben ©jport «ngeroiefen, al§ biejentge ber
meiften anbern Staaten.

©aneben aber hoben bie SWegêjahre auch für bie

©dpeiz ih^e Sehten gebracht, ©ie hoben bie äßid)iig=
feit ber|fßrob«ftion für ben_3_nlanb§marft ftärfer

gum Serou^tfein gebracht al§ in früheren ©egennien, benn
foroeit £anbroirlfd)aft, ©eroerbe unb 3obufirte für ba§
Qnlanb probugieren, finb fie aßgemein »on ben 3ufäte
ligfetten bei Söeltmarftel roeniger beeinflußt, nnb biefer
©eil ber nationalen ißtobuftion ift tu ^o^em SJtaße ge>

eignet, bie Ärifenempfinbli^feit bei gangen »olflroirt-
fchaftlishen Äörperl gu milbern. 9Bo alfo eine folc^e 3n=
laitbprobuftion befiehl, bie unter normalen Sebingungen,
b. h- ohne hoh^n 3o$fch«h 8" emittieren imftanbe ift,
roirb el roi^üg fein, ihr biejenige befcheibene 3o00o=
rantie ni^t g« »erfagen, bte z« ih^^r lufrecl)tert)altung
notroenbig ift. ®a§ gilt foroohl für Me Sanbroirtfchaft, für
ba§ ©eroerbe all auch für bie inbuftrieße ißrobuftion.
©abei roirb ber ©runbfah gn befolgen fein, baß burcß
einen folcßen eoentueßen 3oßfchuh bie Soften ber Seben§=

hßltung nicht in einem SCfiaße beeinflußt roerben bürfen,
baß baburch bie lulfidjien ber ©^portinbuftrie auf bent
SBeltsuarft fchroinben.

©o ift naih unferer Slnficht heute feine SSeranlaffuna,
in ber bisherigen bewährten féroeigerifehen 3oß= unb
.g»anbelspotiti! eine Surlänbetung »orpnehmen. ©ie
©chroeig ift immer grunbfäßlich freihänblerifch
geroefen. ©ie fann aber nicht inmitten eine! teilroetfe
hodjfchuhgößnerifchen. ©uropal fish honbellpolitifsh ifo=
üeren unb untätig gufepen, wie ihr ©ebiet »on fremben
Söaren überfdhroemmt roirb, bte fie ebenfo gut felber fa^
brigieren fann, roäßrenh gugleiih ihrem ©jport burdj
hohe 3oßtnauem ber Sibßuß in! SluSlanb gefperrt ift.
@ie roirb beihalb, getreu ber bisherigen ijMitif unb
entfpredjenb bem Vorgehen in ben 3®hren 1891 unb
1902, einen ©eneralgoßtarif auffteßen, ber ihr ertnög=
lidlein foß, auf bem SßertragSroege ber ©jportinbuftrie ben

3«gang gum SGBeltmarft gu öffnen unb gugleiih ber Qn»
ianbprobuftion, bie unter normalen Sebingungen lebenS=

fräftig ift, eine befdteibenc SBeitererifteug gu erlauben.

SBir möchten gum »ornljerein gegenüber groei @in=

roenbungett ©teßung nehmen, bie au§ »ößig entgegen*
gefegten Sagern fommen: ©runbfähliche Setfechter ber
.ijreihanbetStheorie erftaten bie bisherige ©arif*
politif für falf^, inbem bie ©chroeig mit ihrem überhöh*
ten ©eneraltarif roenigftenS f^einbar bas ©chuhjofift)*
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V^e WttttAZ?!ttGe mâ hMSêkAS««tOe
KeglWgWg â§K NêNêK àmttêMàN

EêUUÂTSîttNttS.
(Aus der Botschaft des Bundesrates,?

Ein Übergang zu der ausgesprochenen Schutzzoll-
Politik des übrigen Europa war und ist für die Schweiz
unmöglich nach dem ganzen Charakter ihrer Wirtschaft,
bei der die mit der Weltwirtschaft eng verflochtene Ex-
portindustrie eine wichtige Rolle spielt. So wurde
denn durch die Tarifnovelle von 188? und die General-
tarife von 1891 und 1902 in der Schweiz ein Handels-
politisches System ausgebildet, das man als dasjenige
der Kampszollpolitik zu bezeichnen pflegte. Das
Wesen dieser Kampfzollpolitik besteht darin, einen ge
schlichen Generaltarif mit derart gesteigerten Ansätzen
zu schaffen, daß er andern Staaten in semer unverän-
derten Form unbequem, ja unannehmbar ist. Der Ta-
ris fordert so zu Unterhandlungen heraus, bei denen
dann Zug um Zug gegen Konzessionen auf dem schwell
zerischen Tarif Begünstigungen für die Einfuhr der
Produkte der schweizerischen Exportindustrie verlangt
werden können. Es ist klar, daß ein Tarif, der diesen
Zweck erfüllen will, für einen Großteil der Positionen
erhebliche Zollansätze aufweisen muß, die an und für
sich den vorwiegend an der Konsumalion interessierten
Bevölkerungskreissn hoch scheinen, wenn man sich nicht
von Anfang an der Natur des Tarifs bewußt ist.

Die handelspolitischen Erfolge dieses Systems dürfen
günstige genannt werden; nicht in dem Sinne günstig,
daß die Schweiz in den Verträgen mit dem Ausland
etwa einseitig einen Vorteil davongetragen hätte, aber
günstig in der Meinung, daß es gelang, in die hohen
Zollmauern des Auslandes Breschen zu legen zugunsten
der wichtigsten schweizerischen Exportindustrien. Natürlich
war dies nur dadurch möglich, daß für den Import
ausländischer Waren auf dem schweizerischen General-
Zolltarif Konzessionen gemacht wurden.

Der Generalzolltarif von 1902 trägt den im letzten
Vierteljahrhundert stark veränderten Verhältnissen nicht
mehr Rechnung und muß deshalb, da er künftighin der
Handelspolitik als Gundlaae dienen soll, revidiert wer-
den. Nun zeigt aber die allgemeine handelspolitische und
zollpolitische Entwicklung, daß alle Staaten in der Neu-
Gestaltung ihrer Tarife oder in der Festsetzung ihrer Zu-
schlage auf die alten Tarife in der Regel nicht bei einer
Berücksichtigung der Preissteigerung stehen geblieben sind,
sondern daß teils fiskalische Zwecke, teils ausgesprochene
Schutztendenzen unbedingt eine größere Rolle spielen., als
bei früheren Tarifrevisionen. Die verheerenden finanziellen
Wirkungen des langen Weltkrieges veranlassen das Aus-
land, allgemein die Zolleinnahmen stärker zur Deckung
des Finanzbedarfes beitragen zu lassen. Dazu kommt die

stärker betonte Schutztendenz für die nationale Produktion.
Sie macht sich in der Regel auf dem ganzen Tarif zu-
gunsten der landwirtschaftlichen, gewerblichen und indu-
striellen Produktion geltend. Überall macht sich unzweifel-
haft ein gewisses Streben im Sinne einer Förderung der
wirtschaftlichen Abschließung und Unabhängigkeit nach
außen geltend, wobei man stärkeres Gewicht als bisher
auf ° die Förderung der Jàndproduktion und deren
Schutz gegen den Import legt. Diese Tendenz kann aber
nicht imstande sein, die Grundlagen der schweizerischen
Wirtschafts- und Handelspolitik zu ändern. Die schwer-
zerische Wirtschaft ist in stärkerem Maße auf
den Export angewissen, als diejenige der
meisten andern Staaten.

Daneben aber haben die Kriegsjahre auch für die

Schweiz ihre Lehren gebracht. Sie haben die Wichtig-
' keit derZProduktion für dem. In land.s markt stärker

zum Bewußtsein gebracht als in früheren Dezennien, denn
soweit Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie für das
Inland produzieren, sind sie allgemein von den Zufäl-
ligkeiten des Weltmarktes weniger beeinflußt, und dieser
Teil der nationalen Produktion ist in hohem Maße ge-
eignet, die Krisenempfindlichkeit des ganzen Volkswirt-
schaftlichen Körpers zu mildern. Wo also eine solche In-
lc-r.dproduk-ion besteht, die unter normalen Bedingungen,
d. h. ohne hohen Zollschutz zu existieren imstande ist,
wird es wichtig sein, ihr diejenige bescheidene Zollga-
rantis nicht zu versagen, die zu ihrer Aufrechterhaltung
notwendig ist. Das gilt sowohl für die Landwirtschaft, für
das Gewerbe als auch für die industrielle Produktion.
Dabei wird der Grundsatz zu befolgen sein, daß durch
einen solchen eventuellen Zollschutz die Kosten der Lebens-
Haltung nicht in einem Maße beeinflußt werden dürfen,
daß dadurch die Aussichten der Exportindustrie auf dem
Weltmarkt schwinden.

So ist nach unserer Ansicht heute keine Veranlassung,
in der bisherigen bewährten schweizerischen Zoll- und
Handelspolitik eine Kursänderung vorzunehmen. Die
Schweiz ist immer grundsätzlich freihändlerisch
gewesen. Sie kann aber nicht inmitten eines teilweise
Hochschutzzöllnerischen Europas sich handelspolitisch iso-
Keren und untätig zusehen, wie ihr Gebiet von fremden
Waren überschwemmt wird, die sie ebenso gut selber sa

brizieren kann, während zugleich ihrem Export durch
hohe Zollmauern der Abfluß ins Ausland gesperrt ist.
Sie wird deshalb, getreu der bisherigen Politik und
entsprechend dem Borgehen in den Jahren 1891 und
1902, einen Generalzolltarif ausstellen, der ihr ermög-
lichen soll, auf dem Vertragswege der Exportindustrie den

Zugang zum Weltmarkt zu öffnen und zugleich der In-
landproduktion, die unter normalen Bedingungen lebens-
kräftig ist, eine bescheidene Weiterexistenz zu erlauben.

Wir möchten zum vornherein gegenüber zwei Ein-
Wendungen Stellung nehmen, die aus völlig entgegen-
gesetzten Lagern kommen: Grundsätzliche Verfechter der

Freihandel stheorie erklären die bisherige Tarif-
Politik für falsch, indem die Schweiz mit ihrem überhöh-
Leu Generaltarif wenigstens scheinbar das Schutzzolls,.)-
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ftem beS AuSlanbes afjeptieie unb fid) bann in fom
menben HoubelSoertragSunterbanblungen mit roenig
AuSficbt auf ©rfolg bemuse, gegen ©rmäßtgungen auf
ihrem ©eneraltarif bte erforberlicfjen Konzefjtonen nom
AuSlanb ju erlangen. SBenn fie and) nic|t mit einem
aUju f)ût)en Sarif oorangebe, fo befolge fie minbefienS
baS oon ben anbern Staaten gegebene fdbtedbte S3eifpiel.
Sie glauben, ber ©influß ber ©djroeiz auf bie ©eftal--
lung ber allgemeinen §anbelSpolttif märe größer unb
ihre AuSficljt auf ©rfolg bet SîeriragSunterbanbtungcn
mare günfitger, roenn fie bem AuSlanb burdb einen aus
gefpro^en freibänblerifc|en Sarif mit ganz befdjeibenen
Énfa^en bas gute 33eifpiel ber SMßigung gäbe. Sie
bisherigen ©rfabrnngen auf bem ©ebiet ber fcbroetzert
fdjen fpanbelSpolitif, fpejteÙ audj biejenigen ber testen
Bahre, laffen unS an ben ©tfolg biefer if$olitif bes gu=
ten SeifpielS nid^t glauben. SBir Ipben eS erlebt, mte
ber befdjeibene ©ebraucbStarif nom gabre-1921 fic^ als
UnterbanblungSinftrument im SSergteid) mit ben bot)e;i
©eneralzodtarifen beS AuSlanbeS roenig eignet.

3m ©egenfatj ju biefer ©tömung oerroeifen bie ißer=

fester höherer Anfäße unb eines ftärferen
'
© cb u ß e S

ber Bnlanbprobuftion auf bie auSlänbtfcben Sa»

rife, bie oft baS Soppelte unb 3Jlebtfad)e ber fdfjroei§e=

rifdjen 3öde betragen, unb forbern für bie ©djroeiz ei»

nen ähnlich aufgebauten ©eneraltarif. SBir roeifen bem-
gegenüber barauf bin, baß bie fcfjroegerifdje ffoilpotitiî
feine ©dbußpolttif fein ïann unb baff eS auch feinen
©inn bot- 3odanfäße nur mit Stucfficßt auf llnterbanb-
lungen auf baS Sülebrfacbe beS S3etrageS p fixieren, ben
man fcbließlidb al§ roirtfc^afflic^ notroenbig erachtet. SBenn
auch zugegebenermaßen auSlänbifcbe Sarife berart über»
feßt finb, fo rooden roir bodb in biefer SBejtebung altbe»
roäbrter fcbroeijerifcber Srabition folgen unb audj in
einen ©eneraltarif nur Anfäße aufnehmen, bte ernft ge=

meint finb unb bie oon jebem ©taat, ber mit unS in
SSertragSunterbanbtungen tritt, auch bureaus fo aufge»
faßt roerben muffen.

Erfahrungen mit flem Dopptlßach in St. ßailen.
(Sorrefponbenj.)

Qn ben Baßren 1910/14 erfianb am SBeftabßang
bes StofenbergeS in ©t. ©aden ein großes SBobnquattier,
beftebenb au§ 120 ©tnfamilienbäuSdjen à 3—5 ßiotmern
unb 14 SJlebrfamilienbäufern mit 56 SBobnungen à 2—
5 Zimmern, ©rfteüerin bes Quartiers roar bie ©ifen»
babner S3augenoffenfcbaft ©t. ©aden, bie auf biefe SBeife
für ibre SJUtglieber ibeate Heimftätten fdßaffen roodte.
SBie eS bei berartigen llnternebmungen faft immer ber
gad ift, mußte mit fnappen SJiittefn gerechnet roerben,
m. a. SB. bie SDUete burfte eine beftimmte §öbe nicht
überfteigen, um bem ©Wommen ber nac^fjexigetr 43 e

roobner angepaßt p bleiben. Ser Arcßiteft fam bei
ber Ausarbeitung ber tßtäne nnb ber Koftenbered)nunqen
nun u a. audb bap, bei ber Sacßfonfiruftion, au§ ©par»
famfeitSrücfficbten, beu in ber Oftfcßroeiz fonft üblichen
„©cbtnbclunterpg" roegplaffen unb bafür baS fogenannte
Suppelbach mit ber 15/17 cm Sattung oorpfeben unter
SSerroenbung ber befannten S3iberfc|roanzziegel. tper
|>änScben rourbe babei p jener 3eit eine ©rfparniS oon
Zttfa 400 g=r. erhielt, rooburdb bte SHiete immerbin um
jitfa gr. 30.— niebriger bot geboten roerben fönnen.

SiefeS Soppeîbadj erroieS ficb in ber §oige als un=
genügenber ©dbu|. 2ßobI mar eS fo bid^t, baß fein
iftegenroaffer einzubringen oermodbte. Sagegen roar eS

nidbt möglifb, eS fo bid^l zu galten, baß im SSorrotnter
ber fßufoerfcbnee an ben befonberS bem 2Binb auSge-
feßten ©teden burdb bie fleinen Spaltöffnungen ber
3tegef, bie ibre Urfadje in ben SSetfrümmungen roie fie

beim „brennen" berfefben entfieben, in ben ©firicb ein»

getrieben rourbe. Sod) biefer Üöelftanb roar nidjt ber
fd)fimmfte. SJlit ber oodftänbigen ©tnbecfung beS SadbeS
mit ©djnee oerf^roanb betfelbe ganz naturgemäß.

©cblimmer roar bie intenfxoe Kätteeinroirfung auf
baS §äuScben felbfi roäbrenb beS ganzen SBinterS, burd)
bie auf bem Sadje fagernbe ©dbneemenge. Sie Qnnen»
fläcbe ber ßi^gei zeigte ficb bei großer Kälte „SReifroeiß",
rooßl be^oorgerufen burd) bie auffteigenbe 2öärme aus
bem ÇâuScben unb bie Abfüßlung an ber naturgemäß
falten Sac^flädEje. Surd) baS Bufammentreffen oon
Kälte oon außen unb SBärme oon innen, entftebt unter
geroiffen llmftänben jebod) ein $eucbtigfeitSnieberfcl)lag.
Siefe Oiteöerfdjlagsbilbung in fßetbinbung mit einer nur
ganz geringen ©djroitzburcbtäffigfeit ber Riegel roirb ben
Sa^latten aber febr gefäbrlidb. ©ie zerfallen oor ber
3eit, burd) baS fortroäbrenbe geud)troerben im SB in ter
unb baS AuStrodfnen im ©ommer. Siefer oorzeitige
ßerfad zeigte ficb om ftärffieu auf ber ©übfeite ber
Säcber, bebeutenb roeniger auf ben Siorbfeiten. Sie jer=
ftörenbe geucfiiigfeit fann aber audb ouf baS ©ebälf
übergreifen, roie bie ©rfabrung zeigte unb zu beffen
©rfab führen, roenn auch nur in oereinjelten fjäden unb
an befonberS exponierten Steden.

Sie @enoffenfd)aft fronte ben oerfcbiebenenübelfiänben
burdb baS nachträgliche Anbringen oon S3retteroerfdba=
Inngen auf baS ©ebälf im Innern be§ ©ftridbeS zu be«

gegnen unb roaren bie ©rfabrungen fpezied btuficbtlid)
ber Kälteeinroirfung febr gute, bie ^äuSdben rourben
roefentlidb roärmer unb roo|ntid)er. An einigen ^»äuS=

eben finb in jüngfter 3eit aber auch fomplette ©dbtnbel»
unterpge angebradbt roorben, b. b- bie Sädber finb oolO

ftänbig umgebeeft bezro. neu eingebedt roorben.
nadb ben ©rfabrungen foüen bie ©rgänzungen roet=

tergefübrt roerben, roobei natürtieb bie erfiere Art bidiger
roäre als bie zweite. ©S etroaebfen ber ©enoffenfebaft
beute nun roefentlid) bösere Auslagen, als roenn biefe
Arbeiten beim S3 au ausgeführt roorben roären, bie bamalS
gemachten ©rfparniffe errofefen ftcb als am unridbtigen
Drte erzielt.

Siefe fjeftftedungen zeifleu- baß in Höhenlagen mit
langem SBinter, fpezied aber in ©egenben mit flatten
unb oft ftdj einftedenben Siieberfcblägen ohne ben in ber
Dftfdsroeiz befannten ©dblnbelunterzug bei ber Sacbforo
ftruftion nicht gut auSzufommen ift, zumal nicht beim
Kleinbaufe. 3eber Sauenfce ift gut beraten, roenn er
nidbt etroa auS fatfeb angebradbter ©parfamfeit auf btefen
Saubeftanbteil SSeTjid^t leiftet, er müßte früher ober
fpäter einfeben lernen, baß er am falfc^en Drte gefpart
hatte.

Qerbatäswm«.
®rfmbcrbcr«fs»aSerbanb. 3" 3ö^ith fonftituterte

p(h ber @<hroeizerif^e ©rfinberberufS tBerbanb, mit ©ib
in 3ürid), 93abnbofftraße 69a. Qroedf beS SSerbanbeS

ift: Hitf® fü^ unbemittelte unb ratfudjenbe ©rfinber.
éefâmpfung unreeüer ißatentbureauS, ^inanzfehub gegen
bubtofeS ©rßnbertum, grorberung ber gnbuftrie ufro.
Set SSorftanb ift ftebengliebrig. ^Sräfxbent : D. ©cbel*
lenberg, Büridb ©eebach (fßatentanroatt); Beutralfefretär :

3- Sleberli » SUaurer, 3üridb 1 (IRechtSanroalt); Aftuar :

Stubolf ©buarb ©dblumpf, ©dbriftfteder, 3üti^ 1.

flu$$tellinig$w«sei.
Aörgauifdh« ©enterteamSftelltwg 1925. Sie Slop

arbeiten für bie ©eroerbefebau tn '43 a ben fehretten rüftig
roeiter. SaS DrganifationSfomitee bot in feiner legten
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stem des Auslandes akzeptiere und sich dann in kam
wenden Handelsvertragsunterhandlungen mit wenig
Aussicht auf Erfolg bemühe, gegen Ermäßigungen auf
ihrem Generaltarif die erforderlichen Konzessionen vom
Ausland zu erlangen. Wenn sie auch nicht mit einem
allzu hohen Tarif vorangehe, so befolge sie mindestens
das von den andern Staaten gegebene schlechte Beispiel.
Sie glauben, der Einfluß der Schweiz auf die Geftal-
tung der allgemeinen Handelspolitik wäre größer und
ihre Aussicht auf Erfolg bei Vertragsunterhandlungen
wäre günstiger, wenn sie dem Ausland durch einen aus
gesprochen freihändlerischen Tarif mit ganz bescheidenen
Ansätzen das gute Beispiel der Mäßigung gäbe. Die
bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiet der schweizeri-
schen Handelspolitik, speziell auch diejenigen der letzten
Jahre, lassen uns an den Erfolg dieser Politik des gu-
ten Beispiels nicht glauben. Wir haben es erlebt, wie
der bescheidene Gebrauchstarif vom Jahre-1921 sich als
Unterhandlungsinstrument im Vergleich mit den hohen
Generalzolltarifen des Auslandes wenig eignet.

Im Gegensatz zu dieser Stömung verweisen die Ver-
fechter höherer Ansätze und eines stärkeren Schutzes
der Jnlandproduktion auf die ausländischen Ta-
rife, die oft das Doppelte und Mehrfache der schweize-
rischen Zölle betragen, und fordern für die Schweiz ei-

nen ähnlich aufgebauten Generaltarif. Wir weisen dem-
gegenüber darauf hin, daß die schweizerische Zollpolitik
keine Schutzpolitik sein kann und daß es auch keinen
Sinn hat, Zollansätze nur mit Rücksicht auf Unterhand-
lungen auf das Mehrfache des Betrages zu fixieren, den
man schließlich als wirtschaftlich notwendig erachtet. Wenn
auch zugegebenermaßen ausländische Tarife derart über-
setzt sind, so wollen wir doch in dieser Beziehung altbe-
währter schweizerischer Tradition folgen und auch in
einen Generaltarif nur Ansätze aufnehmen, die ernst ge-
meint sind und die von jedem Staat, der mit uns in
Vertragsunterhandlungen tritt, auch durchaus so ausge-
faßt werden müssen.

Màungen mit Sem vsppMM in St. kân.
(Korrespondenz.)

In den Jahren 1910/14 erstand am Westabhang
des Rosenberges in St. Gallen ein großes Wohnquartier,
bestehend aus 120 Einfamilienhäuschen à 3—5 Zimmern
und 14 Mehrfamilienhäusern mit 56 Wohnungen à 2—
5 Zimmern. Erstellerin des Quartiers war die Eisen-
bahner Baugenossenschaft St. Gallen, die auf diese Weise
für ihre Mitglieder ideale Heimstätten schaffen wollte.
Wie es bei derartigen Unternehmungen fast immer der
Fall ist, mußte mit knappen Mitteln gerechnet werden,
m. a. W. die Miete durfte eine bestimmte Höhe nicht
übersteigen, um dem Einkommen der nachherigen Be
wohner angepaßt zu bleiben. Der Architekt kam bei
der Ausarbeitung der Pläne und der Kostenberechnungen
nun u a. auch dazu, bei der Dachkonstruktion, aus Spar-
samkeitsrücksichten, den in der Ostschweiz sonst üblichen
„Schindklunterzug" wegzulassen und dafür das sogenannte
Doppeldach mit der 15/17 em Lattung vorzusehen unter
Verwendung der bekannten Biberschwanzziegel. Per
Häuschen wurde dabei zu jener Zeit eine Ersparnis von
zirka 400 Fr. erzielt, wodurch die Miete immerhin um
zirka Fr. 30.— niedriger hat gehalten werden können.

Dieses Doppeldach erwies sich in der Folge als un-
genügender Schutz. Wohl war es so dicht, daß kein
Regenwasser einzudringen vermochte. Dagegen war es

nicht möglich, es so dicht zu halten, daß im Vorwinter
der Pulverschnee an den besonders dem Wind ausge-
setzten Stellen durch die kleinen Spaltöffnungen der
Ziegel, die ihre Ursache in den Verkrümmungen wie sie

beim „Brennen" derselben entstehen, in den Estrich ein-
gelrieben wurde. Doch dieser Üvelstand war nicht der
schlimmste. Mit der vollständigen Etndeckang des Daches
mit Schnee verschwand derselbe ganz naturgemäß.

Schlimmer war die intensive Kälteeinwirkung auf
das Häuschen selbst während des ganzen Winters, durch
die auf dem Dache lagernde Schneemenge. Die Innen-
fläche der Ziegel zeigte sich bei großer Kälte „Reifweiß",
wohl hervorgerufen durch die aussteigende Wärme aus
dem Häuschen und die Abkühlung an der naturgemäß
kalten Dachfläche. Durch das Zusammentreffen von
Kälte von außen und Wärme von innen, entsteht unter
gewissen Umständen jedoch ein Feuchtigkeitsniederschlag.
Diese Nieverschlagsbildung in Verbindung mit einer nur
ganz geringen Schwitzdurchlässigkeit der Ziegel wird den

Dachlatten aber sehr gefährlich. Sie zerfallen vor der
Zeit, durch das fortwährende Feuchtwerden im Winter
und das Austrocknen im Sommer. Dieser vorzeitige
Zerfall zeigte sich am stärksten auf der Südseite der
Dächer, bedeutend weniger auf den Nordseiten. Die zer-
störende Feuchtigkeit kann aber auch aus das Gebälk
übergreifen, wie die Erfahrung zeigte und zu dessen

Ersatz führen, wenn auch nur in vereinzelten Fällen und
an besonders exponierten Stellen.

Die Genossenschaft suchte den verschiedenen Übelständen
durch das nachträgliche Anbringen von Bretteroerscha-
lungen aus das Gebälk im innern des Estriches zu be>

gegnen und waren die Erfahrungen speziell hinsichtlich
der Kälteeinwirkung sehr gute, die Häuschen wurden
wesentlich wärmer und wohnlicher. An einigen Häus-
chen sind in jüngster Zeit aber auch komplette Schindel-
unterzöge angebracht worden, d. h. die Dächer sind voll-
ständig umgedeckt bezw. neu eingedeckt worden.

Je nach den Erfahrungen sollen die Ergänzungen wei-
tergeführt werden, wobei natürlich die erstere Art billiger
wäre als die zweite. Es erwachsen der Genossenschaft
heute nun wesentlich höhere Auslagen, als wenn diese

Arbeiten beim Bau ausgeführt worden wären, die damals
gemachten Ersparnisse erwiesen sich als am unrichtigen
Orte erzielt.

Diese Feststellungen zeigen, daß in Höhenlagen mit
langem Winter, speziell aber in Gegenden mit starken
und oft sich einstellenden Niederschlägen ohne den in der
Oftschweiz bekannten Schindelunterzug bei der Dachkon-
struktion nicht gut auszukommen ist, zumal nicht beim
Kleinhause. Jeder Bauende ist gut beraten, wenn er

nicht etwa aus falsch angebrachter Sparsamkeit auf diesen

Baubestandteil Verzicht leistet, er müßte früher oder
später einsehen lernen, daß er am falschen Orte gespart
hätte.

WrbzMume«.
Erfinderverufs-Verband. In Zürich konstituierte

sich der Schweizerische Erfinderberufs Verband, mit Sitz
in Zürich, Bahnhofstraße 69a. Zweck des Verbandes
ist: Hilfe für unbemittelte und ratsuchende Erfinder.
Bekämpfung unreeller Patentbureaus, Finanzschutz gegen
dubioses Erfindertum, Förderung der Industrie usw.
Der Vorstand ist siebengliedrig. Präsident: O. Schel-
lenberg, Zürich Seebach (Patentanwalt); Zentralsekretär:
I. Aeberli - Maurer, Zürich 1 (Rechtsanwalt); Aktuar:
Rudolf Eduard Schlumpf, Schriftsteller, Zürich 1.

MMe»imgzW«ze>.
Aargauische GewerbeaNsstàng 1935. Die Vor-

arbeiten für die Gewerbeschau in Baden schreiten rüstig
weiter. Das Organisationskomitee hat in seiner letzten
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